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Anmeldung zur Aufnahme in die Grundschule 
 

Daten Schüler/-in Schuljahr:  
 

 

Name: Vorname:   
 

Anschrift:   
 

Geburtsdatum: Geburtsort:  □ männlich  □ weiblich 
 

Staatsangehörigkeit:    Krankenkasse:     
 

 

Daten Sorgeberechtigte/-r 
 

 

  Mutter              Vater 
 

Sorgerecht:  □ Ja □ Nein Sorgerecht: □ Ja □ Nein 
 

 Hinweis: Wenn Sie allein sorgeberechtigt sind, legen Sie bitte einen entsprechenden Nachweis vor. 

 (Negativbescheinigung vom Jugendamt) 
 

Name: Name: 
 

Vorname: Vorname: 
  

Straße, Nr.: Straße, Nr.: 
   

PLZ, Ort: PLZ, Ort:  
 

Tel.: Tel.:  
 

Tel. dienstl.: Tel. dienstl.: 
  

E-Mail: E-Mail:  
 

 

Kindergartenbesuch 
 

 

Kindergartenbesuch:   □ ja      □ nein wenn ja, seit wann:  
 

Name der Kita:  
 

Anschrift:    
   

 

Gesundheitliche Einschränkungen 
 

 

Hat Ihr Kind Hör-/Seh- oder Sprachfehler bzw. andere gesundheitliche Beeinträchtigungen? 
 

Brille:  □ ja  □ nein Hörgerät:  □ ja  □ nein 
 

Allergien:  □ nein  □ ja: 
 

Chronische Erkrankungen:  □ nein  □ ja: 
 

 
 

Regelmäßige Medikamente:  □ nein □ ja:  
 

 

 

 

 

 

Hinweis: Die personenbezogenen Daten werden von uns elektronisch erfasst und verwaltet. 



 
 

 

Name: Vorname:   
  

 

Wünsche zur Klassenbildung 
 

 

Mitschüler: 
 

Lehrerwunsch: 
  

 

Ethik-/Religionsunterricht 
 

 

Nach den rechtlichen Bestimmungen in Sachsen-Anhalt dürfen die Eltern, unabhängig einer Konfession, 

zwischen nachfolgenden Fächern wählen.  

 

Alle drei Fächer befassen sich unterschiedlich mit Fragen zum Leben, dem Umgang miteinander, der Bibel, 

dem Christentum und anderen Religionen. 
 

 □ Evangelischer Religionsunterricht 
  

 □ Katholischer Religionsunterricht 
 

 □ Alternative  

  (Sofern der gewünschte Religionsunterricht nicht eingerichtet werden kann, wird die 

Teilnahme am Unterricht der anderen Konfession gewünscht) 
 

Sollte keine Teilnahme am Religionsunterricht gewünscht sein, ist der Ethikunterricht verpflichtend. 
 

 □ Ethikunterricht 
 

 

Belehrung zur Schulpflicht 
 

 

§36 SchulG LSA Abs. 1 

Der Besuch einer Schule ist für alle im Land Sachsen-Anhalt wohnenden Kinder und Jugendlichen 

verpflichtend (Schulpflicht).  
  

§37 SchulG LSA Abs. 1 S. 1 

Alle Kinder, die bis zum 30. Juni das sechste Lebensjahr vollenden, werden mit Beginn des folgenden 

Schuljahres schulpflichtig. 
 

Nach § 43 Abs. 1 des Schulgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt haben Sorgeberechtigte und diejenigen, 

denen die Erziehung schulpflichtiger Kinder und Jugendlicher anvertraut ist, dafür Sorge zu tragen, dass 

die Schülerinnen und Schüler am Unterricht sowie an sonstigen Veranstaltungen teilnehmen; […] sie 

haben die Schülerinnen und Schüler dafür zweckentsprechend auszustatten. 
 

Nach § 84 des Schulgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt handelt derjenige, der seiner Schulpflicht nicht 

nachkommt, ordnungswidrig. Schulpflichtverletzungen können mit einer Geldbuße geahndet werden. Bei 

unentschuldigten Unterrichtsversäumnissen ist die Schule verpflichtet, bestimmte Maßnahmen 

einzuleiten.  
 

Sollte Ihr Kind durch Krankheit oder andere Gründe nicht am Unterricht teilnehmen können, so ist die 

Schule unverzüglich darüber zu informieren. Dies ist persönlich, telefonisch oder schriftlich möglich. 
 

 

 

 

 

Magdeburg, Datum   Unterschrift/en  Erziehungsberechtigten: 

 

 

 

 

Hinweis: Die personenbezogenen Daten werden von uns elektronisch erfasst und verwaltet. 




